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Basel, 30. Juni 2026 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Juni 2026 
 
Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Un-
ternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV); Umsetzung der Motio-
nen 25.4392 und 25.4399: Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 6. Mai 2026 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Änderung der 
Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungs-
verordnung, MindStV); Umsetzung der Motionen 25.4392 und 25.4399, zukommen lassen. Wir 
danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen nachstehend unsere Be-
merkungen zukommen. 
 
Da für die Mehrheit der von der Mindestbesteuerung betroffenen Unternehmen diese Änderung 
keine Auswirkungen haben dürfte, die Systemintegrität der Mindestbesteuerung durch die inter-
nationale Koordination gewährleistet ist und der qualifizierende Status der schweizerischen Er-
gänzungssteuer bestehen bleiben sollte, stimmt der Regierungsrat dieser Vorlage grundsätzlich 
zu.  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Ralph Häfliger, Tel. 061 267 89 90, zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


